
LEIHSCHEIN / BELEG​
über die vorübergehende Überlassung einer Schusswaffe​
§ 38 Nr. 1 e) Waffengesetz (WaffG) 

​
 

 Waffe 

Waffenart  

Kaliber  

Hersteller/Modell  

Waffennummer  
 

 Leihgeber / Überlasser Leihnehmer / Erwerber 

Name   

Vorname   

Straße, Hausnummer   

PLZ, Ort   

WBK-Nummer   

Jagdschein-Nummer   

Ausstellungsdatum   

ausstellende Behörde    

 

Die Überlassung erfolgt ab dem Datum der Übergabe für die Dauer von maximal einem Monat 
(gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 WaffG).  

 

Datum der Übergabe 

​
​
 

   

Unterschrift Leihgeber / Überlasser  Unterschrift Leihnehmer / Erwerber 
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